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Allgemeine Informationen zur Schülerbetreuung 
 
Betreuungsangebot 

- Im Rahmen der Verlässlichen Grundschule von 7:00 bis 8:30 Uhr und von 12:00 Uhr bis 13:30 
Uhr 

- Zusätzliche Betreuung am Nachmittag von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
von Montag bis Donnerstag 

Diese Betreuungszeiten gelten nur an Schultagen. 

Der Elternbeitrag für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Vormittagsbetreuung) 
beträgt 70 € pro Monat, bzw. bei tageweiser Betreuung 14 € pro Tag/Monat. 

Dieser Elternbeitrag erhöht sich um 30 € für die Nachmittagsbetreuung, bzw. 7,50 € pro Tag/Monat. 

 

Mittagessen 

Ein Mittagessen wird angeboten. Die Kosten betragen derzeit 3,20 € je Mittagessen.  

Die Buchung des Mittagessens kann bei Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule, sowie 
bei zusätzlicher Betreuung am Nachmittag gebucht werden.  

 

Elternbeitrag pro Monat 

Betreuungsart 5 Tage/Woche 4 Tage/Woche 3 Tage/Woche 2 Tage/Woche 1 Tag/Woche 
Vormittags-
betreuung 70,00 € 56,00 € 42,00 € 28,00 € 14,00 € 

Nachmittags- 
betreuung --- 30,00 € 22,50 € 15,00 € 7,50 € 

Der Elternbeitrag wird für 11 Monate (September bis Juli) erhoben. 
 

Informationen zur Ferienbetreuung 
 
Betreuungsangebot 

Ferienbetreuung bieten wir in folgenden Ferien an: 
• 3 Wochen in den Sommerferien 
• je 1 Woche in den Herbst-, Fasching- und Osterferien 
• 2 Wochen in den Pfingstferien 

 
Die Betreuung wird nur durchgeführt, wenn mindestens 3 Kinder  angemeldet sind. 
Kinder die bereits in der Schulkindbetreuung sind, haben einen vorrangigen Betreuungsanspruch. 

 

Betreuungszeiten 

Montag – Freitag:  7.00 Uhr – 13.30 Uhr 
 
Elternbeitrag 

Für die Ferienbetreuung ist ein Beitrag von 35 € je Woche, bzw. 7 € je Tag zu bezahlen.  

Mittagessen oder Aufwendungen für besondere Angebote (Fahrtkosten, Kosten für Lebensmittel, 
Eintritt) sind gesondert zu zahlen. 


